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RS OGH 1992/7/9 7Ob574/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1992

Norm

UStG 1972 §12 Abs14

Rechtssatz

Hat der Veräußerer eine umsatzsteuerliche Belastung aus einer Berichtigung des Vorsteuerabzuges bei Festsetzung

des Kaufpreises nicht berücksichtigt oder deren Ersatz nicht vereinbart, kann er durch nachträgliche Ausweisung

dieses Betrages im Sinne des § 12 Abs 14 UStG keine zusätzliche Zahlungspflicht des Käufers bewirken.
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